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See the notice on TED website 733084-2023 - Ergebnis
Deutschland-Spaichingen: Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen
OJ S 233/2023 04/12/2023
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Bauleistung

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stadt Spaichingen - Vergabe von baubegleitenden Planungs- und 
Ingenieursleistungen und Errichtung einer Breitbandinfrastruktur
Ort: Spaichingen
NUTS-Code: DE137 Tuttlingen
Land: Deutschland
E-Mail: breitband-spaichingen@menoldbezler.de

:Internet-Adresse(n)
Hauptadresse: https://www.spaichingen.de

Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde

Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

Umfang der Beschaffung

Bezeichnung des Auftrags
Stadt Spaichingen - Vergabe Breitband
Referenznummer der Bekanntmachung: 2023/412

CPV-Code Hauptteil
45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen

Art des Auftrags
Bauauftrag

Kurze Beschreibung
Vergabe von baubegleitenden Planungs- und Ingenieurleistungen und Errichtung einer 
passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB)

Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

Gesamtwert der Beschaffung
Wert ohne MwSt.: 0,01 EUR

Beschreibung

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/733084-2023
mailto:breitband-spaichingen@menoldbezler.de?subject=TED
https://www.spaichingen.de
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II.2.3. Erfüllungsort
NUTS-Code: DE137 Tuttlingen

Beschreibung der Beschaffung
Die Stadt Spaichingen plant die Errichtung einer passiven NGA-Netzwerkinfrastruktur (FTTB) 
auf dem städtischen Gebiet im Rahmen des sogenannten "Betreibermodells" mit dem Ziel der 
Beseitigung der vorhandenen "grauen Flecken".
Die Stadt Spaichingen hat einen vorläufigen Zuwendungsbescheide des Bundes für die 
Durchführung von Baumaßnahmen zur Errichtung der passiven Infrastruktur im Sinne der Nr. 
3.2 der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der 
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (nachfolgend "Gigabit-RL") 
vom 26.04.2021 und der "Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur 
Unterstützung des flächendeckenden Aufbaus von Gigabitnetzen in "grauen Flecken" 
(nachfolgend "Gigabit-RR") vom 15.09.2020.
Zur Bestimmung des Projektgebiets wurde im Vorfeld ein Markterkundungsverfahren unter 
Einhaltung der Vorschriften des europäischen und nationalen Beihilferechts durchgeführt. Auf 
Grundlage der Ergebnisse dieser Markterkundung wurden 98 Adresspunkte als sogenannte 
Graue Flecken eingestuft. Nach vorliegender Masterplanung ergibt sich daraus, dass ca. 
13.300 Meter neue Tiefbautrasse, 17 zusätzliche RVt und ein POP neu errichtet werden 
müssen. 2 bestehende RVt-Standorte und 2 bestehende POP-Standorte müssen aufgerüstet 
werden. In ca. 4.100 Meter bestehende Leerrohrtrassen müssen zusätzlich Kabel eingezogen 
werden.
Die vergabegegenständlichen Leistungen umfassen die Vergabe von baubegleitenden 
Planungs- und Ingenieurleistungen und der Errichtung einer Breitbandnetzinfrastruktur. Eine 
nach Materialkonzept des Bundes angepasste Strukturplanung liegt vor und wird im weiteren 
Verfahren zur Verfügung gestellt.

Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Konzept zur Herangehensweise inkl. Ausführungskonzept und 
Personalkonzept / Gewichtung: 35
Qualitätskriterium - Name: Alternative Netztechnologien und Verlegemethoden (Konzept) / 
Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Konzeption für ein effektives Hausanschlussmanagement / 
Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 55

Angaben zu Optionen
Optionen: nein

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der 
EU finanziert wird: nein

Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

Beschreibung

Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
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IV.1.3. Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

Verwaltungsangaben

Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 086-264208

Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

Auftragsvergabe

Tag des Vertragsabschlusses
22/11/2023

Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag 
erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Netze BW GmbH
Ort: Tuttlingen
NUTS-Code: DE137 Tuttlingen
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

Angaben zum Wert des Auftrags/Loses
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0,01 EUR

Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

Zusätzliche Angaben

Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium 
Karlsruhe
Postanschrift: Durlacher Allee 100
Ort: Karlsruhe
Postleitzahl: 76137
Land: Deutschland
Telefon: +49 7219268730
Fax: +49 7219263985

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/264208-2023
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VI.5.

VI.4.4.

VI.4.3.

Internet-Adresse: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt1/Ref15/Seiten/default.aspx

Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 
Es gelten die Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). 
Hinsichtlich der Einleitung von Nachprüfungsverfahren wird auf § 160 GWB verwiesen. Dieser 
lautet: (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) 
Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der 
Konzessionhat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch 
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem 
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden 
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1. der 
Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des 
Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 
10 Kalendertagen gerügt hat; 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden; 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; 4. mehr als 15 Kalendertage 
nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind. Hinsichtlich der Information nicht berücksichtigter Bieter und Bewerber gelten 
die §§ 134, 135 GWB. Insbesondere gilt: Bieter, deren Angebote für den Zuschlag nicht 
berücksichtigt werden sollen, werden vor dem Zuschlag gemäß § 134 GWB darüber 
informiert. Das gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer 
Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die 
Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. Ein Vertrag darf erst 15 
Kalendertage nach Absendung dieser Information durch den Auftraggeber geschlossen 
werden; bei Übermittlung per Fax oder auf elektronischem Wege beträgt diese Frist 10 
Kalendertage.

Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Baden-Württemberg
Postanschrift: Durlacher Allee 100
Ort: Karlsruhe
Land: Deutschland
Internet-Adresse: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt1/Ref15/Seiten/default.aspx

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
29/11/2023

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt1/Ref15/Seiten/default.aspx
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt1/Ref15/Seiten/default.aspx

